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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 03/0480 

442 - Büchereien Datum: 12.11.2003 

Bearb. : Herr  Kroeger Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. :  X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften 27.11.2003 
Stadtvertretung 27.01.2004 
 
 
Benutzungsordnung der Stadtbücherei des FORUM der Stadt Norderstedt; hier: Neufassung zum 
01.02.2004 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die in der Anlage zur Vorlage B 03/0480 dargestellte Benutzungsordnung der Stadtbücherei des FORUM der 
Stadt Norderstedt wird zum 01.02.04 in Kraft gesetzt. 
Die bisherige Benutzungsordnung der Stadtbücherei des FORUM der Stadt Norderstedt sowie die Benutzungs-
ordnung der Graphothek der Stadtbücherei des FORUM der Stadt Norderstedt treten dann außer Kraft. 
 
 
 
 
Haushaltsrelevante Daten: 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:  
  
Folgekosten/Jahr:  
 
Erläuterungen zu den Folgekosten: 
 
 
Sachverhalt 
 
Für die Graphothek der Stadtbücherei besteht eine eigenständige Benutzungsordnung. Da es sich hierbei aber um 
ein Teilangebot der Stadtbücherei handelt, sollen die beiden bestehenden Benutzungsordnungen nicht zuletzt 
auch im Interesse der NutzerInnen  zusammen gefasst werden.  
 
Neben der Zusammenfassung beider Benutzungsordnungen werden folgende Dinge neu geregelt: 
 
 
- Seit dem 01.06.03 werden über den online-Katalog auch Benutzerfunktionen angeboten, auf deren Nut-

zungsmodalitäten bisher getrennt hingewiesen werden musste. Dies ist jetzt in der Benutzungsordnung be-
inhaltet. 

 
- Ebenso wird der neu eingeführte Bestseller-Bestand berücksichtigt. 
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- Die EntleiherInnen müssen darüber informiert werden, dass Fristverlängerungen als erneute Entleihung 

gewertet werden und insofern ggfs. ein erneute Entleihentgelt fällig wird. 
 
- Bislang unterschreiben bei Institutsanmeldungen lediglich die Bevollmächtigten. Es wird jetzt notwendig, 

dass der/die InstitutsleiterIn ebenfalls unterschreibt. 
 
 
Die Änderungen sind mit der Rechtsabteilung abgeklärt. 
 
 
 
 
Anlage(n) 
 


